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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Hygiene ist im Rettungsdienst sowohl für den Infektionsschutz des Patienten als auch der 

Mitarbeiter von grundlegender Bedeutung. Gerade im Bereich des Rettungsdienstes und 

Krankentransports sind die Mitarbeiter einem hohen, meist unbekannten 

Kontaminationsrisiko mit Krankheitserregern ausgesetzt.  

Im Rettungsdienst und Krankentransport treten im Wesentlichen die gleichen 

Übertragungsmöglichkeiten für Infektionskrankheiten und nosokomiale Infektionen wie im 

Krankenhaus auf, jedoch sind die Bedingungen am Notfallort bzw. beim Transport des 

Patienten oft erheblich ungünstiger (Kleemann 1989, Holländer 1994, Groß et al. 1995). 

Das besondere Problem beim Transport akut Erkrankter oder Verletzter, liegt in der 

situationsbedingt ggf. hohen Exposition des Personals und in der Unkenntnis des 

infektiösen Potenzials des Patienten. 

Die Anforderungen an die Hygiene lassen sich aus den Infektionsquellen und 

Übertragungswegen ableiten (Wischnewski 2005). 

 
Folgende Gründe sind für das erhöhte Infektionsrisiko im Rettungsdienst verantwortlich:  

1. Die Patienten sind meist unbekannt, es existieren keinerlei Informationen über 

mögliche infektiöse oder auch psychische Erkrankungen (spuckt, kratzt oder beißt der 

Patient möglicherweise?). Es ist daher Aufgabe des Rettungsdienst- und 

Krankentransportpersonals, eine orientierende Anamnese zu erheben, um 

Zwischenfälle bei den weiterbehandelnden Institutionen möglichst zu vermeiden.  

2. Häufig werden Patienten aus der Wohnung abgeholt; auch hier besteht ein hohes 

Kontaminationsrisiko, da im Zweifelsfall die komplette Wohnung als Ăkontaminiertñ 

anzusehen ist (Melius 2004). Verschärft wird diese Situation z. B. durch Einsätze in 

sog. Messie- Wohnungen. ĂDas Messie- Syndrom ist oft Ausdruck einer psychischen 

Erkrankung. Hªusliche und persºnliche Hygiene werden vernachlªssigt [é]. Oft 

m¿ssen die verdreckten Wohnungen zwangsgerªumt werden [é]ñ (Gross 2002).  

3. Bedingt durch den begrenzten Raum im Fahrzeug sind die Mitarbeiter stets in 

unmittelbarer Nähe des Patienten, neben dem Handkontakt kann es dadurch vor allem 

zu Tröpfcheninfektionen kommen (s. u.). 

Selbstverständlich gebührt dem Wiederherstellen und Erhalten vitaler Funktionen im 

Rettungsdienst, gegenüber der Ausschaltung von Infektionsgefahren, Priorität (Kleemann 

1989, Werner 1990, Kunze 1995). 

Ein großes Problem ist die Grundeinstellung der Mitarbeiter zur Bewertung der 

Infektionsrisiken. Die Gefahren einer Kontamination oder Ansteckung werden häufig nicht 

erkannt oder heruntergespielt; gerade im Bereich von MRSA-Transporten hat sich eine 
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gefªhrliche Routine eingestellt. Die Aussage: Ăden Keim haben wir eh alle schonñ, die von 

vielen Mitarbeitern zu hören ist, verdeutlicht das. 

Hinzu kommt, dass die Qualifikation zum Rettungssanitäter mit nur 200 theoretischen und 

320 praktischen Ausbildungsstunden sehr kurz ist. Die Qualifikation zum ĂRettungshelfer 

NRWñ fªllt mit insgesamt 160 Ausbildungsstunden sogar noch deutlich k¿rzer aus. Das 

hat zur Folge, dass die Tätigkeit oft von jungen Leuten (Zivildienstleistende, FSJ-ler, 

Ehrenamtliche oder Schulabgänger, die sich in einer Orientierungsphase befinden) 

ausgeübt wird, häufig verbunden mit mangelnder Sensibilität gegenüber möglichen 

Infektionsgefahren für Patient und Mitarbeiter. 

 

Für die Infektionsübertragung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei im 

Rettungsdienst, auf Grund der beengten Platzverhältnisse und anderer 

rettungsdienstspezifischer Faktoren, folgende Übertragungswege im Vordergrund stehen: 

Blutkontaktinfektion: Neben den im Gesundheitsdienst typischen Verletzungen durch 

Kanülen oder Skalpelle, kommt im Rettungs- und Sanitätsdienst zusätzlich die Möglichkeit 

der Verletzung durch blutkontaminiertes Glas, Metall, Kunststoff oder sonstige 

Gegenstände hinzu (Kober et al. 2001). 

Fäkal-orale Schmierinfektion: Bei infektiösen Magen- und Darmerkrankungen und 

bestimmten virusbedingten Krankheiten, z. B. Hepatitis A und E, sowie insbesondere 

virusbedingte Durchfallerkrankungen (Noro-, Rota-, Astro-, Adenoviren), besteht neben 

der direkten fäkal-oralen Übertragung die Gefahr der fäkal-oralen ĂSchmierinfektionñ ¿ber 

kontaminierte Flächen oder Ausstattungsgegenstände (Kober et al. 2001). Gerade im 

Rettungswagen ist es schwierig, eine großflächige Kontamination des Innenraums zu 

vermeiden, da auf engem Raum viele Handgriffe getätigt werden müssen und 

beispielsweise während des Transports reflexartig, häufig an die Haltegriffe an der Decke 

gegriffen wird, ohne sich in dem Moment dem Kontaminationsrisiko bewusst zu sein.  

Aerosolinfektion: Als Aerosole werden Partikel mit einem Durchmesser < 5 ɛm 

bezeichnet, die über längere Zeit in der Luft schweben und damit über mehrere Meter 

transportiert werden können, wie z.B. Varizellen-, Masern-, Grippeviren und 

Tuberkuloseerreger. 

Tröpfcheninfektion: Trºpfchen, definiert als Partikel > 5 ɛm Durchmesser, werden auch 

über die Luft übertragen, jedoch fehlt ihnen die Möglichkeit, längere Zeit in der Luft zu 

schweben. Deshalb ist in der Regel ein naher Kontakt (bis zu 1 m) notwendig, um eine 

Infektion auszulösen. Kleinere und leichtere Tröpfchen reichen auch über 1 m hinaus, so 

dass eine gewisse Überschneidung zwischen Aerosol und Tröpfchen besteht (Widmer u. 

Tietz 2005). Beispiele hierfür sind die Virusinfluenza, Meningokokken- Meningitis, 

Streptokokken-Angina. 
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Die Motivation für die vorliegende Studie hat im Wesentlichen zwei Gründe: 

1. Der Autor ist langjähriges, noch aktives Mitglied als Rettungsassistent im 

Rettungsdienst. Durch das Erleben vieler Unsicherheiten zum Thema ĂHygiene im 

Rettungsdienstñ an der eigenen Person und bei Kollegen wurde er für dieses Thema 

sensibilisiert. Aus eigener Erfahrung ist die Ausbildung und die spätere Einweisung am 

Arbeitsplatz in dieser Beziehung mehr als ungenügend gewesen. So wurde z. B. das 

Verfahren bei Infektionstransporten mit MRSA Patienten nur von Kollege zu Kollege 

weitergegeben, eine persönliche Einweisung von einer speziell ausgebildeten Person 

fand nicht statt (Anmerkung: Im Folgenden werden alle Fahrten mit MRE, egal ob der 

Patient infiziert oder nur kolonisiert ist, als Infektionsfahrten bezeichnet, da in beiden 

Fällen eine Infektionsgefahr ausgeht). Ebenso fehlte es zu diesem Zeitpunkt (2004) an 

adäquaten Räumlichkeiten zur Desinfektion und Entsorgung der kontaminierten 

Schutzbekleidung.  

2. In Deutschland wurde bisher keine bundesweit vergleichende Untersuchung über den 

Hygienestatus im Rettungsdienst und Krankentransport durchgeführt. Es lässt sich 

aber feststellen, dass Hygiene im Rettungsdienst zunehmend thematisiert wird.  

 

Ziel dieser Arbeit ist es, durch eigene Untersuchungen eine Risikoeinschätzung bezüglich 

des Infektionsrisikos im Rettungsdienst zu geben. Ebenso sollte die Umsetzung der im 

Abschnitt 1.2 genannten gesetzlichen Anforderungen und Empfehlungen zum 

Infektionsschutz und den hygienischen Vorraussetzungen überprüft werden. Im Ergebnis 

dieser Risikoanalyse soll festgestellt werden, ob die bestehenden Verfahrensweisen 

ausreichend oder überzogen sind und ob Defizite in der Umsetzung anerkannter 

Präventionsmaßnahmen bestehen. 

 

1.2 Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen zur Infektionsprävention im 

Rettungsdienst und Krankentransport 

Grundlegenden Richtlinien für den deutschen Rettungsdienst und Krankentransport sind 

das Infektionsschutzgesetz (IfSG), das Berufsgenossenschaftliche Regelwerk und die 

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe  (BGR 250/TRBA 250) sowie die 

Richtlinien des Robert Koch-Instituts. Es sei auch auf die einschlägigen Gesetze und 

Verordnungen (z. B. Rettungsdienstgesetze) in den einzelnen Bundesländern verwiesen, 

auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen wird. 
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1.2.1 Infektionsschutzgesetz 

§1 Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, 

Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, 

der Länder und der Kommunen, Ärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen 

Einrichtungen sowie sonstigen Beteiligten soll, entsprechend dem jeweiligen Stand der 

medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik, gestaltet und 

unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von 

Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, sowie des Einzelnen bei der 

Prävention übertragbarer Krankheiten, soll verdeutlicht und gefördert werden (IfSG 2008). 

 

Für den Rettungsdienst ist ebenso folgender Absatz von Bedeutung: 

§8 Zur Meldung verpflichtete Personen 

(2) 1: Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn 

der Patient unverzüglich in eine ärztlich geleitete Einrichtung gebracht wurde (IfSG 2008).  

 

1.2.2 Richtlinie des Robert Koch-Instituts 

Aktuelle rettungsdienstspezifische Anweisungen sind in den Richtlinien nicht zu finden. Es 

existiert eine KRINKO Veröffentlichung aus dem Jahr 1989, die sich mit den 

ĂAnforderungen der Hygiene an den Krankentransport einschlieÇlich Rettungstransport in 

Krankenkraftwagenñ auseinandersetzt. Sie geht im Wesentlichen auf die Organisation von 

Krankentransporten, die Ausstattung und Routinewartung von Krankenkraftwagen, sowie 

die Anforderungen an die Schutzbekleidung des Personals ein. Laut dieser Richtlinie soll 

die Schutzbekleidung täglich gewechselt werden (KRINKO 1989).  

Allerdings treffen viele der für Krankenhäuser vorgesehenen Richtlinien auch für den 

Rettungsdienst zu, beispielsweise die Indikation zur Durchführung der Händedesinfektion.  

Bezüglich der Schutzimpfungen ist auf die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert 

Koch-Instituts zu verweisen, die gemäß § 20 Abs.2 Satz 3 des IfSG Empfehlungen zur 

Durchführung von Schutzimpfungen herausgibt (RKI 2008). Aktuell gelten folgende 

Empfehlungen: Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Haemophilus influenzae, Hepatitis B, 

humane Papilloma Viren, Poliomyelitis, Pneumokokken, Meningokokken, Masern, 

Mumps, Röteln und Varizellen. Für die Risikogruppe Rettungsdienst wird auch eine 

Impfung für Hepatitis A empfohlen (RKI 2008). 
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1.2.3 BGR 250/TRBA 250 "Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in 

der Wohlfahrtspflegeñ 

Diese BG-Regel findet auch Anwendung auf Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 

im Rettungsdienst und bei Krankentransporten. So wird in Kapitel 3.2 der BGR eine 

Einteilung in Schutzstufen getroffen. ĂNach der Biostoffverordnung sind Tªtigkeiten in 

Abhängigkeit der von ihnen ausgehenden Gefährdungen einer Schutzstufe zuzuordnen 

und die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Dabei müssen neben den 

allgemein vorhandenen Infektionsgefährdungen die in bestimmten Bereichen 

vorhandenen spezifischen Gefªhrdungen ber¿cksichtigt werdenñ (BGR 250/TRBA 250 

2003). 

Der Rettungsdienstmitarbeiter fällt hauptsächlich in Tätigkeiten, die der Schutzstufe 2 

zugeordnet werden, z. B. 

- Punktionen 

- Wundversorgung 

- Umgang mit benutzten Instrumenten, z. B. auch Kanülen, Skalpelle,  

- Legen von Gefäßzugängen, usw. 

Teilweise fallen die Tätigkeiten auch in die Schutzstufe 3, z. B. 

- bei Auftreten biologischer Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3, die bereits in geringer 

Menge eine Infektion bewirken können 

- Tätigkeiten mit hoher Expositionsmöglichkeit, z. B. bei erheblicher Aerosolbildung 

oder besonderer Verletzungsgefahr. 

Ein Beispiel ist der Transport oder die Erstversorgung eines Patienten mit offener 

Lungentuberkulose, die auf Grund der hohen Ansteckungsgefahr über Aerosole, 

weitergehende Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten erfordert. 

 

Im Kapitel 4.1.2 der BGR 250/TRBA 250 sind folgende organisatorische und hygienische 

Maßnahmen festgeschrieben:  

Kap. 4.1.2.1: Der Unternehmer darf Tätigkeiten im Anwendungsbereich dieser BG-Regel 

nur Personen übertragen, die eine abgeschlossene Ausbildung in Berufen des 

Gesundheitswesens haben oder die von einer fachlich geeigneten Person unterwiesen 

sind und beaufsichtigt werden. Fachlich geeignet sind Personen, die auf Grund ihrer 

Ausbildung und Erfahrung Infektionsgefahren erkennen und Maßnahmen zu Ihrer Abwehr 

treffen kºnnen, z. B.  rzte, [é] Versicherte in Not- und Rettungsdiensten.  

Die Forderung nach Aufsicht ist dann erfüllt, wenn 

a) der Aufsichtführende den zu Beaufsichtigenden so lange überwacht, bis er sich 

überzeugt hat, dass dieser die übertragene Tätigkeit beherrscht 

und 
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b) anschließend stichprobenweise die richtige Durchführung der übertragenen 

Tätigkeit überprüft. 

 

Kap. 4.1.2.3: Der Unternehmer hat für die einzelnen Arbeitsbereiche entsprechend der 

Infektionsgefährdung Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur 

Ver- und Entsorgung schriftlich festzulegen (Hygieneplan) und zu überwachen.  

Kap. 4.1.2.7: Nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit infektiösem oder potenziell 

infektiösem Material ist vor Verlassen des Arbeitsbereichs eine hygienische 

Händedesinfektion durchzuführen. 

Kapitel 4.1.3 bezieht sich auf die persönliche Schutzausrüstung.  

Abschnitt 1: Der Unternehmer hat erforderliche Schutzkleidung und sonstige persönliche 

Schutzausrüstungen, insbesondere dünnwandige, flüssigkeitsdichte, allergenarme 

Handschuhe in ausreichender Stückzahl zur Verfügung zu stellen. Er ist verantwortlich für 

deren regelmäßige Desinfektion, Reinigung und gegebenenfalls Instandhaltung der 

Schutzausrüstungen. Falls Arbeitskleidung mit Krankheitserregern kontaminiert ist, ist sie 

zu wechseln und vom Unternehmer wie Schutzkleidung zu desinfizieren und zu reinigen.  

Abschnitt 2: Die Versicherten haben die zur Verfügung gestellten, persönlichen 

Schutzausrüstungen zu benutzen. Die Schutzkleidung darf von den Versicherten nicht zur 

Reinigung nach Hause mitgenommen werden. 

Weitere für den Rettungsdienst relevante Abschnitte sind: 

Kap. 5.2: Unterweisung: Versicherte, die Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen 

ausführen, müssen anhand der Betriebsanweisung und des Hygieneplans über die 

auftretenden Gefahren und über die Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. Die 

Unterweisung ist mündlich, arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen mindestens jährlich 

durchzuführen sowie vor Aufnahme der Tätigkeiten. 

Kap. 9.4: Impfangebote: Der Unternehmer hat den Versicherten Impfungen anzubieten, 

wenn Tätigkeiten ausgeführt werden, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang 

zum Kontakt mit infektiösem oder potenziell infektiösem Material, wie Körperflüssigkeiten, 

-ausscheidungen oder -gewebe, kommen kann und das Risiko einer Infektion des 

Versicherten durch diese biologischen Arbeitsstoffe gegenüber der Allgemeinbevölkerung 

erhöht ist. 

Kap. 9.5: Kostenübernahme: Kosten für Schutzimpfungen dürfen nicht den Versicherten 

auferlegt werden. 

 

Bezüglich Praktikanten wird auf die Handlungshilfe zum Einsatz von Praktikantinnen und 

Praktikanten im Gesundheitswesen (Mohn et al. 2002) verwiesen. Als Handlungsanleitung 

ist hier u. a. beschrieben: 
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- ĂDie Praktikanten erhalten vor Beginn eine ausreichende Information über 

Gefährdungen, Verhalten während des Praktikums, die nötigen Schutzmaßnahmen 

und nºtigen Impfungen im Vorfeld.ñ 

- Ein ausreichender Impfschutz hinsichtlich der empfohlenen Impfungen wie Masern, 

Mumps, Röteln, Pertussis, Polio, Diphtherie, Hepatitis A und B muss vor Aufnahme 

der Tªtigkeit [é] festgestellt werdenñ (Mohn et al. 2004). 

 

1.2.4 LAGA ĂRichtlinie ¿ber die ordnungsgemªÇe Entsorgung von Abfªllen aus 

Einrichtungen des Gesundheitsdienstesñ 

Ihr Geltungsbereich umfasst auch die Rettungs- und Krankentransporte sowie 

Einrichtungen, durch die Rettungs- und Krankentransporte durchgeführt werden. Wichtig 

dabei ist der Abfallschlüssel (AS) 18 01 04, der Abfälle beinhaltet, an deren Sammlung 

und Entsorgung, aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt 

werden müssen, z. B. Einwegkleidung, Handschuhe. Unter diese Abfälle fällt auch mit 

MRSA kontaminierte Schutzkleidung. 

ĂDie Abfªlle AS 18 01 04 sind unmittelbar am Ort ihres Anfallens in reiÇfesten, 

feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen zu sammeln und ohne Umfüllen oder 

Sortieren in sicher verschlossenen Behältnissen, gegebenenfalls in Kombination mit 

Rücklaufbehältern, zur zentralen Sammelstelle zu befördern. Die Behältnisse sollen nicht 

zu groß sein, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Abfälle nach AS 18 01 04 

sind getrennt von gemischten Siedlungsabfällen zu halten und in dafür zugelassenen 

Anlagen zu beseitigen. Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind diese Abfälle ohne jegliche 

außerbetriebliche Vorbehandlung (Sortierung, Siebung, Zerkleinerung usw.) der 

Verbrennung oder, solange die Deponierung noch zulªssig ist, der Deponie zuzuf¿hrenñ 

(LAGA Richtlinien 2002). Diese Richtlinien werden in den einzelnen Bundesländern 

unterschiedlich umgesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Sortierung der Abfälle 

nach AS 18 01 04 durch maschinelle Bearbeitung möglich, der Siedlungsabfall wird aber 

nur eingeschränkt der Verbrennung zugeführt. 

 

1.3 Literaturüberblick zur Bewertung des Infektionsrisikos und daraus abgeleitete 

Empfehlungen zur Infektionsprävention im Rettungsdienst und Krankentransport  

Es wurde in allen gängigen Portalen wie Medline, Web of Science, pubmed.com, the 

Clinical trails register of the U.S. National Library of Medicine (www.Clinicaltrails.gov) und 

Google Scholar mit folgenden Suchwörtern recherchiert: Prehospital care, prehospital 

infection diseases,  hygiene, sanitation, healthcare, contamination, bacterial exposure, 

MRSA, ORSA, infectious diseases, infection control in emergency medical service, rescue 

http://www.clinicaltrails.gov/
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service, emergency medical aid, ambulance, emergency rescue, patient transport 

ambulance und mobile intensive care unit. Die Literaturrecherche lieferte nur wenige 

Ergebnisse. 

In Deutschland wurde 2001 eine Studie veröffentlicht, in der 44 Rettungsfahrzeuge 

hygienisch-mikrobiologisch untersucht wurden. Die höchste Kontamination wurde im 

Bereich des Handwaschbeckens und der Beatmungsgeräte gefunden, gefolgt von 

Blutdruckmessgerätmanschette und Stethoskop. Neben der regelmäßigen 

Händedesinfektion wurde u. a. die Sprühdesinfektion der Blutdruckmanschetten und 

Stethoskope, sowie die Entfernung der Handwaschbecken in den Fahrzeugen empfohlen 

(Kober et al. 2001). 

Nygam und Cutter veröffentlichten 2003 Ergebnisse zur Kontamination von 

Rettungsfahrzeugen in Wales. Darin wird eine im Jahr 2000 durchgeführte Studie 

beschrieben, in der über einen Zeitraum von 12 Monaten 82 Proben aus 

Rettungsfahrzeugen jeweils vor und nach Desinfektionsmaßnahmen entnommen wurden. 

Dabei wurde festgestellt, dass zum einen die Erregerdichte in den Fahrzeugen zu hoch 

war, zum anderen, dass die Desinfektionsmaßnahmen teilweise insuffizient waren und 

dadurch sogar vorher nicht kontaminierte Bereiche kontaminiert wurden (Nygam u. Cutter 

2003). 

Melius (2004) beschreibt in Mayhallôs Hospital Epidemiology and Infection Control die 

Kontaminationsrisiken von Rettungsdienstmitarbeitern. Seiner Ansicht gibt es 

Unterschiede bezüglich der Kenntnis über Hygiene im Rettungsdienst, da es einige 

Personen gibt, die nur kurze Zeit im Rettungsdienst arbeiten, z. B. Polizisten oder 

Feuerwehrleute. Diese sind entsprechend unerfahrener als hauptamtliche Mitarbeiter und 

einem erhöhten Kontaminationsrisiko ausgesetzt. Weiter nennt er als Gefahren die große 

Vielzahl von Patienten mit unterschiedlichen Krankheiten und die mangelnde Information 

über den Patienten. Hinzu kommt, dass es viele unterschiedliche 

Rettungsdienstorganisationen gibt, die kein einheitliches Vorgehen bezüglich der Hygiene 

haben und sich von der Aus- und Fortbildung stark unterscheiden. 

ĂThe Guardianñ verºffentlichte 2005 einen Artikel von Jennings ¿ber ĂDirty ambulances 

linked to superbugs' spreadñ mit folgendem Fazit: ñIt's clear that ambulances are 

potentially the weakest link in the fight against MRSA and other superbugs and we need 

national standards to be applied more rigorously and staff properly trained in effective 

procedures to close this loopholeò. Jennings ist darüber hinaus der Meinung, dass für den 

Bereich Rettungsdienst/Krankentransport eine betriebseigene Reinigungsfirma die 

Desinfektion übernehmen sollte, wie es in Krankenhäusern üblich ist. Damit soll die 

Reinigung effizienter ablaufen und die Rettungsdienstmitarbeiter entlastet werden 

(Jennings 2005). 
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2007 wurde eine Studie veröffentlicht, in der 21 Rettungsfahrzeuge in den USA auf 

MRSA-Kontamination überprüft wurden. Dabei wurde in 10 Fahrzeugen MRSA  an 

folgenden Orten nachgewiesen: Lenkrad (1), Trage (4), Arbeitsbereich des Personals (7), 

Absaugung (1). Die Autoren sind der Meinung, dass die hohe Frequenz der 

Patiententransporte keine ausreichende Zeit zur Reinigung der Fahrzeuge lasse. 

Weiterhin sind sie der Meinung, dass, wenn diese Ergebnisse auf andere Rettungsdienste 

übertragen werden können, es bedeuten würde, dass Rettungs- bzw. Krankenwagen  ein 

wichtiges Reservoir bei der Übertragung von MRSA darstellen würden (Roline 2007).  

Berlin (2007) schlägt vor, UV-C Strahlung zur Keimzahlverminderung in den Fahrzeugen 

zu nutzen. Man könne so nach einer potenziellen Infektionsfahrt innerhalb von 5-10 min 

die Keimzahl verringern.  

Eine weitere Studie wurde 2008 von Aives und Bissell veröffentlicht. Die Autoren halten 

den Rettungsdienst für besonders durch bakterielle Kontamination mit biologischen 

Flüssigkeiten gefährdet, die Einsätze würden zudem hohen (Zeit)- Druck auf das Personal 

ausüben. In je 5 Proben aus 4 Rettungsdienstfahrzeugen wurden 7 Bakterienarten 

gefunden, 4 davon waren nosokomiale Erreger, 3 davon mit breitem Resistenzspektrum 

gegen Antibiotika. 

Im Januar 2009 wurde eine Studie von der University of Louisville School of Public Health 

veröffentlicht, in der 141 Personen aus dem amerikanischen Rettungsdienst über 

Hygienemaßnahmen im Dienst abgefragt wurden. Anlass war die Tatsache, dass keine 

einheitliche Meinung bezüglich Hygiene im Rettungsdienst in der Fachliteratur zu finden 

war. Es wurden unter anderem folgende Fragestellungen analysiert:  

1. Fähigkeit des Personals, die richtige Art Schutzbekleidung (PPE= personal protection 

equipment) herauszusuchen, um eine Infektionsübertragung zu verhindern.  

2. Durchführung der Händehygiene. 

3. Kenntnis und Umsetzung von Desinfektionsmaßnahmen. 

4. Vertrauen in die bestehenden Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass Infektionsschutzbekleidung inkonsequent genutzt wird, was 

nach Meinung der Autoren die größte Lücke im Wissen über Infektionsübertragung 

offenbart. Händehygiene wurde regelmäßig mit Alkohol basierten Desinfektionsmitteln 

durchgeführt, auch Handschuhe wurden regelmäßig getragen. Insgesamt bestanden 

jedoch Unsicherheiten im hygienischen Verhalten (Eisinger et al. 2009).  
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2. Eigene Untersuchung 

2.1 Methoden 

Die vorliegende Arbeit teilt sich in vier Untersuchungen auf: 

1. Untersuchung der Erregerbelastung von Dienstbekleidung im Rettungsdienst und 

Krankentransport. 

2. Mikrobiologische Untersuchungen von Rettungswagen (RTW) und 

Krankentransportwagen (KTW) in den Rettungsdienstbereichen Bonn, Köln, 

Greifswald und Ostvorpommern. 

3. Deutschlandweite Umfrage von Rettungsdienstmitarbeitern und Wachleitern bezüglich 

Hygienemaßnahmen im alltäglichen Dienst. 

4. Umfrage in der Berufsfeuerwehr Berlin zu Hygienemaßnahmen im alltäglichen Dienst.  

 

2.1.1 Hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen zur Erregerbelastung 

Es wurden zwei Verfahren zur  mikrobiologischen Probennahme genutzt. An rauen, 

unebenen Stellen, wie z.B. Stoff, wurden Abklatschuntersuchungen durchgeführt, für 

glatte Flächen wurden Abstrichproben entnommen. 

Abklatschproben: Für die Abklatschproben wurden Rodac (Replicate organisms 

detecting and counting)- Blutagar-Platten der heipha Dr. Müller GmbH (Eppelheim) 

benutzt. Diese haben eine leicht konvexe Fläche aus Blutager, die als Stempel zur 

Probennahme dient. Die Fläche hat eine Größe von etwa 25 cm2. Bei der 

Abklatschuntersuchung werden die Platten schräg aufgesetzt und für ca. 3 s auf die 

jeweilige Fläche aufgedrückt; dabei dürfen die Platten während des Abdruckvorgangs 

nicht verschoben werden. Die Kontaktfläche der Platten darf nicht von den Händen des 

Untersuchers berührt werden, um eine Kontamination und damit ein Verfälschen des 

Ergebnisses zu vermeiden. Anschließend wurden die Rodac-Platten je nach Ort der 

Probennahme entweder im Institut für Hygiene und Umweltmedizin des 

Universitätsklinikums Greifswald oder im Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 

der Universität Bonn im Brutschrank für 48 h bei 37 0C inkubiert. Anschließend wurden die 

gewachsenen Kolonien gezählt und differenziert. In Greifswald wurde eine numerische 

Auszählung der KBE (Kolonienbildende Einheiten) durchgeführt, in Bonn wurden die KBE 

nur semiquantitativ ermittelt. 

Abstrichproben: Für die Abstrichproben wurden Abstrichbestecke der nerbe plus GmbH 

(Winsen/Luhe), ein Kombipaket mit steril verpacktem Tupfer und Transportmedium, 

verwendet. Anschließend erfolgte im Institut für Hygiene zunächst der Ösenausstrich auf 

Columbia Blutagar. Dann wurde der Tupfer in CSL-Nährbouillon (Caseinpepton-

Sojabohnenpepton-Lösung) gründlich ausgeschüttelt und zusammen mit dem 

Ösenausstrich inkubiert. Nach 24 h wurde ein Tupfer aus der Nährbouillon auf einer 
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anderen Blutagerplatte ausgestrichen und wiederum bei 37 0C inkubiert. Dem folgten die 

Auszählung der KBE und eine Speziesdifferenzierung sowohl im primären Ausstrich als 

auch in der Anreicherung. Hierzu wurden der Koagulase- und der Oxidasetest 

durchgeführt, bei Bedarf wurde eine Differenzierung gramnegativer Bakterien mittels API 

(Analytical Profile Index) vollzogen. Bei nachgewiesenen S. aureus wurde zusätzlich ein 

Antibiogramm angelegt. Hierfür wurde der Erreger erneut auf Nährboden ausgestrichen 

und auf diesen Antibiotika getränkte Pellets aufgelegt (Stempel). Es wurden Resistenzen 

auf folgende Antibiotika getestet (in Klammern Antibiotikadosis im Pellet): Gentamicin   

(10 µg), Cefuroxim (30 µg), Erythromycin (15 µg), Clindamycin  (2 µg), Cotrimoxazol     

(25 µg), Ciprofloxacin  (5 µg), Vancomycin  (30 µg), Oxacillin  (5 µg) und Mupirocin (5 µg). 

Bei Bedarf wurde ein Ausstrich auf einem MRSA Selektivnährboden gemacht. 

Abschließend erfolgte eine quantitative Auswertung durch Angabe der Anzahl der 

gefundenen KBE und die Differenzierung des Erregerspektrums.  

 

2.1.2 Hygienisch-mikrobiologische Untersuchung der Erregerbelastung der 

Dienstbekleidung  

Gemäß § 7 UVV sollte Berufsbekleidung je nach Bedarf, mindestens aber zweimal die 

Woche gewechselt werden.  

Um diese Aussage auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen, wurde folgende Untersuchung 

durchgeführt. Fünf Mitarbeiter des privaten Rettungsdienst- und Krankentrans-

portunternehmens HKS in Greifswald wurden gebeten, ihre Dienstbekleidung 5 d 

hintereinander im Dienst anzubehalten. Dabei wurden Tätigkeiten im Rettungsdienst und 

Krankentransport durchgeführt. Vor dem ersten Dienst und nach Beendigung des 

jeweiligen Arbeitstags wurden Abklatschproben von der Hose im Bereich des linken 

Oberschenkels und vom Polohemd im Bereich der Brusttasche entnommen, 48 h bebrütet 

und differenziert (Methode s. Abschn. 2.1.1).  

 

 

2.1.3 Hygienisch-mikrobiologische Untersuchung von Rettungswagen (RTW) und 

Krankentransportwagen (KTW)  

Untersucht wurden RTW und KTW sowie Dienstbekleidung in einer Großstadt (Köln), 

einer mittleren Großstadt (Bonn), einer Kleinstadt (Greifswald) und einem Landkreis 

(Ostvorpommern). Von folgenden vorher festgelegten Stellen wurden Abstrich- und 

Abklatschuntersuchungen vorgenommen: 

im Bereich Köln in Krankentransportwagen einer Hilfsorganisation: 

- Abklatschuntersuchung von Rettungsdienstjacke, Hose Personal und Beifahrersitz 

(Sitzfläche) 
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- Abstrichuntersuchung von Trage, Tragestuhl, Haltegriff an der Decke, Stethoskop, 

Kugelschreiber des Personals und Griffflächen im Fahrerraum (Funkhörer, 

Lenkrad, Schalthebel) 

im Bereich Bonn in den Rettungswagen der Feuerwehr: 

- Abklatschuntersuchung von Rettungsdienstjacke, Hose Personal, Beifahrersitz 

(Sitzfläche) und wahlweise Manschette des Blutdruck(RR)-Messgeräts oder 

Tasche des Blutzucker(BZ)-Messgeräts 

- Abstrichuntersuchungen von Trage, Haltegriff an der Decke, Stethoskop, 

Kugelschreiber des Personals und Griffflächen im Fahrerraum (Funkhörer, 

Lenkrad, Schalthebel) 

im Bereich Bonn in KTWô s der Hilfsorganisationen: 

- Abklatschuntersuchung von Rettungsdienstjacke, Hose Personal, Beifahrersitz 

(Sitzfläche) und zusätzlich RR- Manschette oder BZ- Tasche 

- Abstrichuntersuchung von Trage, Tragestuhl, Haltegriff an der Decke, Stethoskop, 

Kugelschreiber des Personals und Griffflächen im Fahrerraum (Funkhörer, 

Lenkrad, Schalthebel) 

im Bereich der Stadt Greifswald und des Landkreises Ostvorpommern (Wachen Anklam, 

Wolgast, Usedom, Z¿ssow und Heringsdorf) in KTWô s und RTWô s: 

- Abklatschuntersuchung von Rettungsdienstjacke und Beifahrersitz 

- Abstrichuntersuchung von Kugelschreiber Personal, Trage, Patientenraum und 

Fahrerraum.  

 

Für die Bereiche Köln und Bonn, in denen insgesamt 4 RTW und 11 KTW untersucht 

wurden, wurde die Auswertung der Proben durch das Institut für Hygiene und Öffentliche 

Gesundheit der Universität Bonn unter Leitung von Herrn Prof. Dr. med. Martin Exner 

übernommen.  

Zusätzlich zu den o.g. Untersuchungen wurde eine Stichprobe auf MRSA Besiedelung im 

Nasenvorhof bei den Mitarbeitern genommen. An dieser Stichprobe nahmen 10 Personen 

aus Köln und Bonn teil. 

Nach einem Jahr erfolgte eine Nachuntersuchung der Fahrzeuge in Greifswald und in 

Ostvorpommern. 

 

2.1.4 Deutschlandweite Umfrage bei Rettungsdienstmitarbeitern und Wachleitern 

zum Hygienestatus  

Die hierfür entwickelten Fragebögen zur Analyse und Bewertung des Hygienestatus im 

Krankentransport und Rettungsdienst der Bundesrepublik Deutschland sind der Hauptteil 

der vorliegenden Arbeit. Die Umfrage besteht aus einem Fragebogen mit 52 Fragen für 
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den Wachleiter einer Wache und einem Fragebogen mit 38 Fragen für den 

Rettungsdienstmitarbeiter (Notarzt, RettAss, RettSan, RettHelf).  

Zunächst wurde im Mai 2008 als Pilotprojekt eine Umfrage in Greifswald und im Landkreis 

Ostvorpommern durchgeführt, an der 50 Mitarbeiter und 5 Wachleiter teilnahmen. Nach 

Auswertung des Pilotprojekts wurden die Fragebögen im Juli 2008 überarbeitet.  Zugleich 

wurde deutlich, dass eine Umfrage in Schriftform per Briefversand den organisatorischen 

Rahmen sprengen würde. Eine Umfrage ausschließlich per E- Mail stellte sich ebenfalls 

als nicht zielführend heraus. Deshalb wurde entschieden, die Fragebögen online zu 

stellen und ein Ausfüllen über das Internet zu ermöglichen. Das erfolgte in  

Zusammenarbeit  mit Herrn Thomas Ruttkowski, P&R Berlin, der hierfür die Homepage 

www.bitteantworten.de/rettungsdienst einrichtete. Im Oktober 2008 wurden die 

Fragebögen online gestellt.  

Da sich das Beschaffen der E-Mail-Adressen der Rettungswachen in Deutschland (etwa 

2200) als nicht realisierbar herausstellte, wurden alle Ausschüsse des Rettungsdienstes 

der einzelnen Bundesländer per E-Mail angeschrieben und um Unterstützung der Arbeit 

bzw. Verteilung eines Anschreibens zur Umfrage mit dem Link der Homepage und einer 

Kurzbeschreibung der Arbeit gebeten (Anhang 7.1). Zusätzlich wurde der Bundesverband 

eigenständiger Rettungsdienste und Katastrophenschutz e.V. (BKS) angeschrieben.  

Parallel dazu wurde ein Artikel über die Zielsetzung der Studie (Anhang 7.2) mit Link zur 

Homepage und mit der Bitte um Unterstützung der Arbeit auf die Homepage 

Ărettungsdienst.deñ des  Kortlepel Verlags (Bremen) unter http://www.rettungsdienst. 

de/2008/09/26/wie-hygienisch-ist-der-rettungsdienst/ gestellt. Zusätzlich wurde das 

Thema in das Forum von 29 Gruppen des StudiVZ (Studierendenverzeichnis unter 

www.studivz.de) gestellt, die sich mit Rettungsdienst beschäftigen. 

Es wurde die Möglichkeit gegeben, den Fragebogen als E-Mail an 

hygiene.rettungsdienst@googlemail zu schicken oder auf dem Postweg zuzusenden.  

Die Daten von der Homepage wurden als Microsoft Excel-Tabelle mit dem 

Statistikprogramm SAS (Statistical Analysis System) ausgewertet. Die Ergebnisse wurden 

mit Hilfe von Microsoft Excel graphisch dargestellt.  

 

2.1.5 Umfrage per E-Mail zum Dienstbekleidungswechsel 

Da sich erst im Laufe der deutschlandsweiten Umfrage von Rettungsdienstmitarbeitern 

und Wachleitern zum Hygienestatus die Frage ergab, wie oft die Rettungsdienstjacke 

gewechselt wird, wurde diesbezüglich parallel eine Umfrage per E-Mail durchgeführt.  

Um der Beantwortung der Umfrage einen zusätzlichen Anreiz zu geben, wurden Bücher 

vom Georg Thieme Verlag Stuttgart verlost, die freundlicherweise vom Thieme-Verlag zu 

Verfügung gestellt wurden; dafür bedanke ich mich herzlich. Für die Teilnahme an der 

http://www.bitteantworten.de/rettungsdienst
http://www.studivz.de/
mailto:hygiene.rettungsdienst@googlemail
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Verlosung war es notwendig, die E-Mail Adresse anzugeben. Diese wurden verwendet, 

um per E-Mail Fragen zur Häufigkeit des Dienstbekleidungswechsels 

(Rettungsdienstjacke, -hose und -hemd) zu stellen. Ebenso sollten Bundesland und Farbe 

von Hemd und Hose angegeben werden. 

 

2.1.6 Umfrage Berufsfeuerwehr Berlin 

Die Berufsfeuerwehr Berlin sandte einen von ihr modifizierten Fragebogen zurück. Er 

wurde zentral und stellvertretend für die Mitarbeiter ausgefüllt. Da die Antworten nicht mit 

denen der deutschlandweiten Umfrage kompatibel auszuwerten waren, wurde ein eigenes 

Kapitel für die Berufsfeuerwehr Berlin verfasst (2.2.3.4).  

 

2.2 Ergebnisse 

2.2.1 Mikrobielle Kontamination der Dienstbekleidung 

Bei der hygienisch-mikrobiologischen Untersuchung der Dienstbekleidung im Greifswalder 

Rettungsdienst im Juni 2008 zeigte sich anschaulich die Progredienz der Koloniezahl auf 

Hose und Hemd (Abb. 1-6). Es wurden Koagulase negative Staphylokokken (KNS), 

Streptococcus spp. und Sporenbildner (SB) gefunden, die nicht weiter differenziert 

wurden, sowie Bakterien der Art M. luteus (ML) und S. aureus.  

Aus Gründen der Übersicht wird graphisch nur die Entwicklung der Gesamtkoloniezahl 

wiedergegeben. Die Aufschlüsselung des gefundenen Erregerspektrums befindet sich in 

Anhang 7.3. 

 

Teilnehmer 1 fuhr im Zeitraum der Studie auf dem Universitäts- RTW. Insgesamt wurden 

17 Patiententransporte durchgeführt, am zweiten Tag wurde eine I-Fahrt mit durch 

Clostridium difficile assoziierter Diarrhoe, am vierten Tag mit MRSA Kolonisation oder 

Infektion durchgeführt. Beide Erreger ließen sich nicht auf der Dienstbekleidung 

nachweisen. Die Proben mit nachgewiesenem S. aureus  (MSSA) stellten sich im 

Antibiogramm als sensibel heraus (Abb.1).  
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Abb.1: Verlauf der Gesamtkoloniezahl (GKZ) bei Teilnehmer 1 

 

Teilnehmer 2 fuhr im Zeitraum der Studie auf  einem Universitäts- KTW. Insgesamt 

wurden 39 Patiententransporte durchgeführt. Am zweiten Tag wurde eine I-Fahrt mit 

MRSA durchgeführt, am vierten Tag eine Fahrt mit ESBL. Anschließend ließ sich keiner 

dieser Erreger nachweisen. Ferner wurde kein S. aureus nachgewiesen. Der Teilnehmer 

wechselte aus ästhetischen Gründen sein Hemd am Ende des zweiten Tages (Abb.2).  

 

 

Abb.2: Verlauf der Gesamtkoloniezahl (GKZ) bei Teilnehmer 2 

 

Auch Teilnehmer 3 fuhr im Zeitraum der Studie auf einem Universitäts- KTW. Insgesamt 

wurden 16 Patiententransporte durchgeführt, am zweiten Tag wurde eine I-Fahrt mit       

C. difficile durchgeführt. Der Erreger ließ sich später nicht auf der Dienstbekleidung 

nachweisen (Abb.3).  

 



22 

 

 

Abb.3: Verlauf der Gesamtkoloniezahl (GKZ) bei Teilnehmer 3 

 

Proband 4 fuhr ebenfalls auf einem Universitäts- KTW. Insgesamt wurden 28 Fahrten 

durchgeführt, davon waren I-Fahrten am ersten und dritten Tag mit C. difficile, am vierten 

Tag mit MRSA durchgeführt worden. C. difficile ließ sich nicht nachweisen, am Ende des 

vierten Tags wurden drei Kolonien S. aureus von der Hose nachgewiesen, es zeigten sich 

Resistenzen gegen Gentamicin und Mupirocin. Auf dem Hemd wurden am vierten Tag 2 

KBE von S. aureus, resistent gegen Oxacillin, Mupirocin, Clindamycin, Cotrimoxazol und 

Cefuroxim, nachgewiesen (Abb.4). 

 

 

Abb.4: Verlauf der Gesamtkoloniezahl (GKZ) bei Teilnehmer 4 

 

Teilnehmer 5 fuhr auf einem RTW des öffentlichen Rettungsdienstes. Es wurden 15 

Fahrten durchgeführt, am zweiten und dritten Tag I-Fahrten mit MRSA. Es ließ sich kein 

S. aureus auf der Dienstbekleidung nachweisen. Am Ende des zweiten Tages wurde das 

Hemd gewechselt (Abb.5).  
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Abb.5: Verlauf der Gesamtkoloniezahl (GKZ) bei Teilnehmer 5 

 

Abbildung 6 zeigt den Verlauf der Gesamtkoloniezahlen aller Teilnehmer. Am 3.d wurde 

von 2 Teilnehmern ein neues Hemd angezogen. Diese Teilnehmer fließen mit der                         

festgestellten Koloniezahl vom 2. d auf dem Hemd in den weiteren Verlauf ein.  

 

 

Abb. 6: Gesamtverlauf der GKZ bei allen Teilnehmern 
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2.2.2 Mikrobielle Kontamination der Fahrzeuge und Dienstbekleidung 

Das Erregerspektrum umfasste KNS, MSSA, MRSA, aerobe SB, Streptococcus spp., M. 

luteus, P. luteola, P. oryzihabitans, E. cloacae, Escherischia spp., E. amnigenus, K. 

oxytoca, K. pneumoniae, A. junii/Johnsonii, A. lwoffii, Proteus mirabilis, Pantoea spp. und 

A. fumigatus. 

 

2.2.2.1 Ostvorpommern und Greifswald (Anhang 7.4.1) 

Bei dieser Untersuchung wurden die Fahrzeuge nicht einheitlich überprüft, vielmehr 

wurden an verschiedensten Stellen Proben entnommen, um danach die Untersuchung in 

Köln und Bonn zu planen. Aus diesem Grund variieren die Stellen der Probenentnahmen.  

 

Wache 1: Auf dem Beifahrersitz eines KTW wurden 244 KBE KNS, also eine hohe 

Koloniezahl,  festgestellt. Sonst wurde nichts Auffälliges gefunden. 

Wache 2: Sämtliche Proben waren unauffällig. 

Wache 3: Auf einer Rettungsdienstjacke wurde MSSA gefunden. Auf der Trage eines 

RTW wurden massenhaft aerobe SB, auf der Trage des zweiten RTW reichlich aerobe SB 

gefunden. 

Wache 4: Im Patientenraum wurden reichlich aerobe SB gefunden. Auf einer 

Rettungsdienstjacke fanden sich 68 KBE KNS, insgesamt waren auf der Jacke im 

Abklatsch 82 KBE nachweisbar. 

Wache 5: Auf einer Hose fanden sich 65 KBE KNS. Sonst waren die Proben unauffällig. 

Wache 6: Bei einer Jacke wurden 80 KBE KNS gefunden und insgesamt 94 KBE. Im 

Patientenraum wurde nach Anreicherung S. aureus nachgewiesen. 

 

Bei der Nachuntersuchung in Greifswald und Ostvorpommern ein Jahr später wurde eine 

deutlich geringere Erregerbelastung festgestellt. Allerdings fand sich in einem frisch 

desinfiziertem KTW Pantoea spp. auf der Trage und im Fahrerraum, sowie in einem 

anderem KTW auf dem Tragestuhl massiv MSSA und nach Anreicherung Proteus 

mirabilis (exakte Auflistung in Anhang 7.4.2). 

 

2.2.2.2 Rettungsdienst der Stadt Bonn (Anhang 7.4.3) 

Den aufgelisteten Fahrzeugen wurde willkürlich eine Nummer zugeteilt, es gibt keine 

Übereinstimmung mit dem Funkrufnamen. 

Die gefundenen S. aureus wurden in dieser Untersuchung leider nicht auf Resistenzen 

gegen Antibiotika getestet. 

Die Proben werden als unauffällig bezeichnet, wenn < 50 KBE nicht pathogener Erreger 

gefunden wurden (exakte Auflistung in Anhang 7.4.3). 
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RTW 1: Auffällig war die Hose des Rettungsdienstmitarbeiters, auf der beim Abklatsch 

u.a. 136 KBE M. luteus und 240 KBE KNS gefunden wurden. Bei der 

Abstrichuntersuchung wurden nur vereinzelt nicht potentiell pathogene Erreger gefunden. 

Lediglich der Kugelschreiber der Besatzung wies mäßig KNS und reichlich M. luteus auf. 

Letzte Desinfektion: 5 d vorher. 

RTW 2: Bei der Abklatschuntersuchung fanden sich auf der Tasche des 

Blutzuckermessgeräts mit 108 KBE KNS erhöhte Zahlen. Die Zahlen der weiteren 

Abklatsch- und Abstrichuntersuchungen waren gering. Letzte Desinfektion: Selbiger Tag. 

RTW 3: Im Abstrich der Trage zeigte sich rasenartiges Wachstum von aeroben SB, 

ansonsten waren die Proben unauffällig. Letzte Desinfektion: Selbiger Tag. 

RTW 4: Auf der Hose des Mitarbeiters sowie auf dem Kugelschreiber und im Fahrerraum 

wurde S. aureus nachgewiesen. Letzte Desinfektion: 1 d zuvor. 

KTW 1: Die Abklatschuntersuchungen waren unauffällig, im Abstrich wurden reichlich 

KNS auf der Trage festgestellt,  auf dem Tragestuhl wurde vereinzelt S. aureus gefunden. 

Letzte Desinfektion: 11 d vorher. 

KTW 2: Auf dem Kugelschreiber des Personals wurde S. aureus nachgewiesen. Die 

restlichen Proben waren unauffällig. Letzte Desinfektion: 1 d zuvor.  

KTW 3: Auf der Trage wurde nach Anreicherung P. luteola nachgewiesen. Ansonsten 

waren die Proben unauffällig. Letzte Desinfektion: Selbiger Tag. 

KTW 4: Auf der Blutdruckmanschette wurden > 60 KBE KNS gefunden, die restlichen 

Proben waren unauffällig. Letzte Desinfektion: 6 d zuvor als Ganzraum-Scheuer-

Wischdesinfektion, 4 d vorher patientennahe Wischdesinfektion. 

 

2.2.2.3 Krankentransport Köln (Anhang 7.4.4) 

KTW 1: Bei der Abklatschuntersuchung wurde auf der Jacke und auf dem Beifahrersitz  

A. Lwoffii nachgewiesen. Letzte Desinfektion: 1 Monat vorher, zwischenzeitlich war das 

Fahrzeug außer Dienst. 

KTW 2: Im Abklatsch wurden auf der Hose des Personals E. cloacae, rasenhaftes 

Wachstum von KNS und > 60 KBE M. luteus nachgewiesen. Auf dem Beifahrersitz 

wurden P. luteola sowie > 60 KBE KNS und M. luteus nachgewiesen.  

Im Abstrich wurde auf dem Tragestuhl ebenfalls P. luteola entdeckt. Letzte Desinfektion:  

1 d zuvor. 

KTW 3: Im Abklatsch wurden auf der Hose des Mitarbeiters > 60 KBE M. luteus und KNS, 

im Abstrich auf dem Tragestuhl MRSA vom Barnimer Epidemietyp nachgewiesen. Letzte 

Desinfektion: 2 Wochen zuvor. 
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KTW 4: Im Abklatsch wurde auf der Hose S. aureus nachgewiesen, auf dem Beifahrersitz 

fand sich A. junii/ Johnsonii. In den Abstrichproben wurden P. oryzihabitans und Pantoea 

spp. auf dem Tragestuhl gefunden. Im Fahrerraum wurde P. luteola nachgewiesen. Letzte 

Desinfektion: 4 d zuvor. 

KTW 5: Im den Abstrichproben fanden sich auf der Trage P. luteola, auf dem Tragestuhl 

E. amnigenus, auf dem Kugelschreiber ebenfalls P. luteola und im Fahrerraum E. 

cloacae. Letzte Desinfektion: 1 Woche zuvor. 

KTW 6: Auf der Rettungsdienstjacke wurden Escherichia spp, auf der Hose K. oxytoca in 

den Abklatschproben nachgewiesen. In den Abstrichproben fanden sich auf dem 

Tragestuhl K. pneumoniae und im Fahrerraum P. luteola. Auf dem Tragestuhl wurde 

zusätzlich eine hohe Koloniedichte von KNS und aeroben SB gefunden. Letzte 

Desinfektion: 2 Wochen zuvor. 

KTW 7: Auf dem Haltegriff an der Decke fanden sich P. luteola und E. cloacae. Letzte 

Desinfektion: 2 Wochen zuvor. 

 

Auf freiwilliger Basis wurden 10 Personen des Rettungsdienst- und 

Krankentransportpersonals aus Köln und Bonn auf MRSA im Nasenabstrich getestet, 

davon waren zwei Personen MRSA positiv (Rhein-Hessen-Typ). 

 

2.2.3 Deutschlandweite Umfrage 

2.2.3.1 Fragebogen Personal 

Der Fragebogen wurde 691 mal von Rettungsdienst- und Krankentransportmitarbeitern 

aus allen Bundesländern (Abb. 7 und 8) beantwortet, dabei zeigt sich eine höhere 

Responserate aus dem Westen der BRD. Der Fragebogen ist im Anhang 7.5 

wiedergegeben.  
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BB = Brandenburg, BE = Berlin, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern (Freistaat)  
HB = Bremen (Hansestadt), HE = Hessen, HH = Hamburg (Hansestadt)  
MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NRW = Nordrhein-Westfalen (auch: NRW)  
RP = Rheinland-Pfalz, SH = Schleswig-Holstein, SL = Saarland, SN = Sachsen (Freistaat)  
ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen 
 

Abb.7: Verteilung der bei der Umfrage beteiligten Rettungswachen in Deutschland 
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2.2.3.1.1 Merkmale der sich an der Analyse beteiligten Personen 

Beteiligung: Die größte Resonanz mit 205 Antworten kam aus den Bundesland 

Nordrhein- Westfalen, dem folgte Baden- Württemberg mit 104 Antworten (Abb. 8).  

 

 

Abb.8: Response des Personals aus den einzelnen Bundesländern (Anteil in %) 

 

Träger: In ca. 70 % der Fälle ist der Landkreis Träger des Rettungsdienstes, nur in 30 % 

ist der Träger eine kreisfreie Stadt. Ausnahmen sind die Stadtstaaten Bremen, Hamburg 

und Berlin, in denen das Land der Träger ist. Die Auswertung der Berufsfeuerwehr Berlin 

ist gesondert in Abschnitt 2.2.3.4 aufgeführt. 

Insgesamt beteiligten sich Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz mit der Hälfte aller 

Antworten am häufigsten an der Umfrage, gefolgt von der Feuerwehr mit knapp 12 % der 

Antworten. Allerdings nahmen auch alle anderen großen Hilfsorganisationen, die im 

Rettungsdienst/Krankentransport involviert sind, sowie private Anbieter an der Umfrage 

teil (Abb. 9).  
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Abb.9: Organisationsverteilung (Anteil in %) 

 

Berufliche Qualifikation: Die Mehrheit (60,4 %) der Befragten waren 

Rettungsassistenten, gefolgt von  Rettungssanitätern (26,7 %), Rettungshelfern (6 %), 

Lehrrettungsassistenten (1,6%), Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr (1,3 %) und 

Notärzten (1,2 %).   

Anstellungsverhältnis: Der überwiegende Anteil der Befragten (57 %) hat eine 

Festanstellung oder ist im Beamtenstatus (das wurde der Übersicht halber in der 

vorliegenden Arbeit gleichgesetzt), es folgen die Aushilfen mit 17,4 % (Abb. 10). 

 

 

Abb.10: Verteilung der Anstellungsverhältnisse (Anteil in %) 

 

Anteil (%) 
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Verteilung von Alter und Geschlecht: Die Geschlechterverteilung ist sehr inhomogen, 

88% des Personals waren männlich, der Anteil der Frauen betrug nur 12 %. 

Die große Mehrheit der Rettungsdienstler ist zwischen 21 bis 35 Jahre alt (70,3 %). Der 

Anteil über 45 Jähriger ist mit 5.2 % gering (Abb.11). 

 

 

Abb. 11 Altersverteilung des Rettungsdienstpersonals (Anteil in %) 

 

Die meisten Mitarbeiter (30,2 %) sind bereits über 10 Jahre im Rettungsdienst und/ oder 

Krankentransport tätig (Abb.12). 

 

 

Abb.12: Tätigkeitsdauer im Rettungsdienst/Krankentransport (Anteil in %) 

 

 

Anteil (%) 

Anteil (%) 

      Alter (Jahre) 
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2.2.3.1.2 Organisation und Schulung der Hygiene 

Hygieneplan: Die Angaben des Rettungsdienstpersonals zum  Hygieneplan 

unterscheiden sich von denen der Wachleiter, die Zahlen der Wachleiter sind in 

Klammern rot hinter denen des Personals genannt. In 35,5 % (49,3 %) der Wachen liegt 

ein Hygieneplan vor, der in Eigenregie für die Rettungswache erarbeitet wurde. 54,7 % 

(48 %) haben einen Hygieneplan einheitlich für alle Wachen der Region übernommen, in 

knapp 4 % (2 %) der Wachen gibt es keinen Hygieneplan.  

Schulung: Über ¼ des Personals wurde im Rahmen der  Ausbildung nicht ausreichend in 

hygienischen Maßnahmen im alltäglichen Dienst geschult (Abb.13).  

 

 

Abb.13:  Hygieneschulung in der Ausbildung (Anteil in %) 

 

Diese Verteilung scheint sich in den letzten 10 Jahren nicht geändert zu haben, da alle 

Rettungsdienstler, ob unter 2 Jahren oder schon über 10 Jahre tätig, ihrer Meinung nach 

nur  in 70- 76 % ausreichend in Hygiene geschult sind. Lediglich die Personen, die sich 

gerade in der Ausbildung befinden, liegen mit 66,7 % etwas darunter.  

Zivildienstleistende und FSJ-ler scheinen sich mit 86 % am besten vorbereitet zu fühlen, 

ebenso Angehörige des BRK mit 88,5 %. Mitglieder der Feuerwehr (69,8 %) und der 

Johanniter (66,7 %) sind unzufriedener. 

Allgemein sind Mitarbeiter aus Baden- Württemberg mit einem Anteil von nur 56,1 % 

zufriedener Personen im Vergleich zu den anderen Bundesländern am unzufriedensten. 

Führend ist das Bundesland Sachsen mit 93,9 % zufriedener Ausgebildeter.  

 

Knapp 25 % der Mitarbeiter wurden bei Tätigkeitsbeginn auf der Wache nicht in die dort 

bestehenden Hygienerichtlinien eingewiesen (Abb.14). Hier schneiden die Malteser am 

besten ab, 89 % des Personals wurden in die bestehenden Richtlinien eingewiesen. Das 

DRK befindet sich mit 74,2 % unter dem Bundesdurchschnitt.  

Ehrenamtliche, Zivildienstleistende und FSJ-ler wurden zu ca. 30 % nicht in die 

Hygienerichtlinien eingewiesen. 

 

Tab  
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Abb. 14: Einweisung in Hygienerichtlinien zu Tätigkeitsbeginn (Anteil in %) 

 

Ebenfalls wurden in 1/4 der Wachen keine Fortbildungsveranstaltungen bezüglich 

Hygienemaßnahmen im Rettungsdienst durchgeführt. Bezüglich der Fortbildung gibt es 

zwischen den einzelnen Organisationen große Unterschiede (Abb.15). Die Johanniter 

schneiden am Besten ab, in 86 % der Wachen wurden Fortbildungsveranstaltungen 

durchgeführt, beim Bayrischen Roten Kreuz dagegen nur in 53,8 %. 

 

Abb.15: Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen in den Organisationen (Anteil in %) 

 

Information über Infektionsfahrten: Eine wichtige Frage ist, wie häufig Infektionsfahrten 

primär unwissend durchgeführt werden, d.h. solche, bei denen das 

Rettungsdienstpersonal erst im Nachhinein erfährt, dass es sich um eine solche handelte. 

Abbildung 16 zeigt die Verteilung der primär unwissend durchgeführten 

Infektionstransporte im Bundesdurchschnitt im Vergleich mit den Bundesländern NRW 

und Mecklenburg-Vorpommern. Es zeigt sich, dass bundesweit 31,5 % des Personals 

mehr als 10 I-Fahrten pro Jahr unwissend durchgeführt haben. Das anzustrebende Ziel, 

keine I-Fahrt unwissend durchzuführen, wird bundesweit und in NRW nur zu ca. 2 % 

erreicht, in MV niemals. 

Anteil (%) 
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Abb.16: Häufigkeit der primär unwissend durchgeführten Infektionstransporte (Anteil in %) 

 

Die unter den Rettungsdienstlern vorherrschende Meinung, dass die meisten primär 

unbekannten I-Fahrten von Senioren- und Pflegeheimen stammen, bestätigt sich im 

Bundesdurchschnitt (Abb.17). 53,3 % der Transporte nehmen im Seniorenheim ihren 

Ausgang, aus dem Krankenhaus immerhin 15,5 % der Fälle, d.h. jede 7. unwissend 

durchgeführte I-Fahrt kommt aus dem Krankenhaus. Aus der Wohnung werden 31,2 % 

primär unwissend infektiös transportiert. 

 

 

Abb.17: Abholungsorte bei primär unwissend durchgeführten I-Fahrten (Anteil in %) 

 

 

 

Anteil (%) 

Anteil (%) 
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2.2.3.1.3 Hygiene der Dienstbekleidung 

Gemäß UVV sollte ein Wechsel der Dienstbekleidung mindestens 2 mal pro Woche 

erfolgen. Demnach sollte der Mitarbeiter verpflichtet sein, dieser Anordnung Folge zu 

leisten. Die Umfrage zeigt, dass nur in 54,2 % eine Dienstanweisung bezüglich des 

Wechsels der Dienstbekleidung besteht. 12,3 % wissen nicht, ob an ihrer Wache eine 

solche Dienstanweisung existiert, in 30,6 % gibt es keine (Abb.18). 

 

 

Abb.18: Dienstanweisung zum Wechsel der Dienstbekleidung (Anteil in %) 

 

Die GUV-V A 1 § 29 und die GUV-R 250 Abschnitt 4.1.3 schreiben vor, dass der 

Unternehmer den Versicherten persönliche Schutzausrüstungen in ausreichender Anzahl 

zur Verfügung zu stellen hat. Abbildung 19 gibt wieder, wie die Realität aussieht. 10,1 % 

des Personals bekommen nur eine oder zwei Monturen zu Verfügung gestellt. 54,5 % 

bekommen mehr als 5 Monturen oder beziehen ihre Dienstbekleidung aus einem 

Wäschepool. 

 

Anteil (%) 
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Abb.19: Anzahl der zu Verfügung gestellten Dienstbekleidung (Anteil in %) 

 

Wenn man diese Fragestellung mit dem Anstellungsverhältnis in Beziehung setzt, ergibt 

sich, dass ehrenamtliche Rettungsdienstmitarbeiter zu 36,2 %, Praktikanten zu 12,5 % 

und Aushilfen zu 16,2 % nur 1-2 Monturen Dienstbekleidung gestellt bekommen, bei 

Festangestellten sind das 1,7 % (Abb.20). 

 

 

Abb.20: Anzahl der zu Verfügung gestellten Dienstbekleidung in Abhängigkeit des 

Arbeitsverhältnisses (Anteil in %) 

Anteil (%) 

Anteil (%) 
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Im Fragebogen wurden zwei Fragen über die Frequenz, mit der die Dienstbekleidung 

gewechselt wird, gestellt. Die erste Frage: ĂWie hªufig wird die Dienstbekleidung 

gewechseltñ, fragt eine orientierende Einschªtzung ab. Die zweite Frage: ĂNach wie viel 

Tagen wechseln Sie Ihre Dienstbekleidungñ konkretisiert die Fragestellung.  

Auf die erste Frage antworteten 79,9 %, dass täglich nach Dienstschluss gewechselt wird, 

56,7 % wechseln nach Kontamination, 8,5 % nach der Arbeitswoche und 1,3 % seltener 

(Abb. 21). 

 

 

Abb.21: Orientierende Einschätzung des Wechsels der Dienstbekleidung (Anteil in %) 

 

Die Wechselfrequenz von Rettungsdienst-Hemd (Hemd, T-Shirt, Polo-Hemd) und 

Rettungsdienst-Hose ergab, dass die Hose im Gegensatz zum Hemd in seltenen Fällen 

auch länger als 5 d im Dienst getragen wird. Hemden werden häufiger als Hosen 

gewechselt; 75,4 % wechseln täglich ihr Hemd, 49,7 % täglich ihre Hose (Abb.22).  

Anteil (%) 
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Abb.22: Wechselfrequenz der Dienstbekleidung (Anteil in %) 

 

Im Folgenden wurden die Bundesländer NRW und MV ausgewählt und mit dem 

Bundesdurchschnitt verglichen. 

In Bezug auf den täglichen Hemdwechsel ist NRW mit 76 % fast gleich mit dem 

Bundesdurchschnitt (75,4 %), in MV werden die Hemden mit 82,4 % etwas häufiger 

täglich gewechselt (Abb. 22 und 23). 

 

 

Abb.23: Hemdenwechselfrequenz von NRW und MV (Anteil in %) 

 

Anteil (%) 

Anteil (%) 
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Die Wechselfrequenz der RD-Hose war in NRW und MV in Bezug auf den täglichen 

Wechsel im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt (49,7 %) mit jeweils circa 58 % 

wesentlich besser (Abb. 22 und 24). 

 

 

Abb.24: Hosenwechselfrequenz von NRW und MV (Anteil in %) 

 

Die Häufigkeit des Kleidungswechsels wurde in Tabelle 1 und 2 nur für die fünf 

Bundesländer mit der höchsten Antwortrate wiedergegeben (s. Abb. 8), weil bei zu 

geringer Beantwortungsrate die Aussage nicht mehr repräsentativ ist. 

Anhand von Tabelle 1 erkennt man, dass in Schleswig-Holstein mit 87 % am häufigsten 

täglich das Hemd gewechselt wurde. Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-

Westfalen liegen ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt von 75,4 %.  

 

Tab.1: Bekleidungswechselfrequenz Hemd (Anteil in %)  

 
Schleswig-
Hostein Hessen 

Baden-
Württemberg NRW 

Bundes-
durchschnitt Bayern 

täglich 87 78,9 77,6 76,1 75,4 60,8 

nach 2 d 9,3 15,4 19,2 16,5 17,4 23,5 

nach 3 d 1,9 3,9 2,1 5,7 5,2 13,7 

nach 4 d 1,9 1,9 0 1,1 1,3 2 

nach 5 d 0 0 1,1 0,6 0,7 0 
 

NRW und Schleswig-Holstein liegen in der Häufigkeit des täglichen Wechsels der Hose 

über dem Bundesdurchschnitt (49,7 %). Bayern liegt mit 33,3 % weit darunter (Tab.2).  

 

 

 

Anteil (%) 
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Tab. 2: Bekleidungswechselfrequenz Hose (Anteil in %) 

 NRW 
Schleswig-
Holstein 

Bundes-
durchschnitt Hessen 

Baden-
Württemberg Bayern 

täglich 58,4 54,6 49,7 45,1 44,7 33,3 

nach 2 d 20,2 25,5 25,3 41,2 31,9 25,5 

nach 3 d 12,7 12,7 12,8 7,8 11,7 15,7 

nach 4 d 4,1 3,6 6,6 3,9 8,5 11,8 

nach 5 d 2,9 3,6 4 2 3,2 9,8 

über 5 d 1,7 0 1,7 0 0 3,9 
 

Der Geschlechtervergleich ergibt, dass Frauen und Männer fast gleichhäufig die 

Dienstbekleidung wechseln (Abb.25). 

 

 

Abb.25: Geschlechterverteilung der Dienstbekleidungswechselfrequenz (Anteil in %) 

 

Der nächste Punkt beschäftigt sich mit der Frage, wo die Dienstbekleidung der Mitarbeiter 

gewaschen wird. Der weitaus größte Teil (79,1 %) wird über den Arbeitgeber organisiert in 

einer Wäscherei gewaschen (Abb.26). In der Wache wird in 11,3 % der Fälle die 

gebrauchte Dienstbekleidung gewaschen. In 9,3 % wird die Wäsche zu Hause 

gewaschen, was ein Verstoß gegen die BGR 250, Artikel 4.1.3.2 ĂDie Schutzkleidung darf 

von den Versicherten nicht zur Reinigung nach Hause mitgenommen werdenñ ist.  

Anteil (%) 
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Abb.26: Räumliche Zuordnung des Waschens der Dienstbekleidung (Anteil in %) 

 

2.2.3.1.4 Händehygiene 

Ein wichtiger Sachverhalt ist in Abbildung 27 dargestellt. 38,3 % der 

Rettungsdienstmitarbeiter entscheiden im Einsatz abhängig vom Patienten das Anlegen 

von Handschuhen. Der Rest (61,7 %) trägt bei jedem Patienten Handschuhe. 

 

Abb.27: Wann werden Handschuhe im Einsatz getragen? (Anteil in %) 

 

Im Einsatz werden die Handschuhe in 83,6 % nach offensichtlicher Kontamination, in 

79,7% nach Beschädigung gewechselt (Abb.28). Mit dem Item Ănach bestimmtem 

Algorithmusñ ist gemeint, dass z. B. die Handschuhe immer gewechselt werden, sobald 

medizinische Gerªte oder Inneneinrichtung im Fahrzeug ber¿hrt werden. ĂIm Einsatz gar 

nichtñ bedeutet, dass die Handschuhe während eines einzelnen Einsatzes bei einem 

Patient nicht gewechselt werden, auch wenn sie z. B. kontaminiert wurden.  



41 

 

 

Abb.28: Handschuhwechsel im Einsatz (Anteil in %) 

 

Mehr als die Hälfte des Personals (58,7 %) benutzen ungepuderte Latexhandschuhe, 

6,5% benutzen nach wie vor sogar noch gepuderte Latexhandschuhe. Insgesamt beträgt 

der Anteil an Latexhandschuhen 65,1 % (Abb.29). 

 

 

Abb.29: Materialbeschaffenheit der verwendeten Handschuhe (Anteil in %) 

 

Insgesamt beschreiben 36,5 % Probleme mit dem Handschuhmaterial bzw. der 

Handschuhgröße folgender Reihenfolge (Abb.30):  

Anteil (%) 

Anteil (%) 
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Zerreißung (85,5 %), Allergien (17,8 %), Undichtigkeit (12,4 %), schlechte Passform bzw. 

falsche Größe (6,2 %) und Zusammenkleben in der Verpackung (2,1 %). Fast 1/5 der 

Mitarbeiter die Probleme mit Handschuhen beschreiben, berichten demnach über 

Allergien gegen das Handschuhmaterial. 

 

 

Abb.30: Probleme mit Handschuhen (Anteil in %) 

 

Knapp die Hälfte des Personals (47,6 %) desinfiziert die Hände zu Dienstbeginn. Die 

gleiche Anzahl desinfiziert die Hände nach Dienstschluss. Nach Patientenkontakt 

desinfizieren sich 93,9 % die Hände, nach Kontamination 82,7 %. In 0,3 % der Fälle 

erfolgt keine Händedesinfektion (Abb.31). 

 

 

Abb.31: Händedesinfektion (Anteil in %) 

Anteil (%) 

Anteil (%) 



43 

 

Zur Entnahme wird das Desinfektionsmittel in 32,9 % aus fest installiertem Spender im 

Fahrzeug entnommen, in 7,1 % direkt aus der Vorratsflasche und 1,8 % führen 

Desinfektionsmittel in einer kleinen Flasche mit sich. 58,2 % verfügen über 

unterschiedliche Entnahmemöglichkeiten (Abb.32). 

 

 

Abb.32: Quelle des benutzten Desinfektionsmittel (Anteil in %) 

 

Zugang zu einem Handpflegemittel haben 91,6 % des Personals. Dabei benutzen 51,5 % 

das Mittel aus einer Dose/Tube, 13,7 % aus einem Einmalspender und 26,5 % aus einem 

Nachfüllspender (Abb.33).  

 

 

Abb.33: Aufbewahrung eines Handpflegemittels (Anteil in %) 

 

 

 

Anteil (%) 

Anteil (%) 
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2.2.3.1.5 Personalschutz 

Impfstatus: Die in Abbildung 34 angegebenen Schutzimpfungen sind die von der STIKO 

empfohlenen, im Rettungsdienst relevanten Impfungen. Der Impfstatus der für die 

Risikogruppe āRettungsdienstó besonders relevanten Schutzimpfungen Hepatitis A und 

Hepatitis B liegt bei 81,1 % bzw. 95,7 %. Nahezu jeder ist gegen Tetanus geimpft. Der 

geringste Impfschutz besteht gegen Influenza, 60,9 % sind nicht gegen die Erkrankung 

geimpft (Abb. 34). 

 

 

Abb.34: Impfstatus der Mitarbeiter (Anteil in %) 

 

10,6 % der Mitarbeiter weisen zusätzlich Impfungen aus spezieller Indikation gegen 

FSME (4,6 %), Gelbfieber (1,9 %), Tollwut (1,3 %), Typhus (0,7 %), HPV (0,3 %),  

Meningokokken (0,4 %), Tbc (0,6 %), japanische Enzephalitis und Pocken (0,1 %) auf. 

Der Arbeitgeber kommt in 78,8 % für Impfungen auf, in 5,5 % nicht. 15,7 % des Personals 

wissen nicht, ob der Arbeitgeber für Impfungen aufkommt. 

Am häufigsten wird die Impfung für Hepatitis B erstattet (96 %). Es folgen Hepatitis A 

(78,4 %), Influenza (22,6 %), Tetanus (16,3 %), Diphtherie (8 %), Poliomyelitis (5,7 %), 

Masern (4,7 %), Mumps und Röteln (je 4,4 %), Pertussis (3,8 %) und Varizellen (3,2 %) 

(Abb.35). Vereinzelnd werden auch Impfkosten für Typhus, FSME, Tuberkulose und 

Tollwut übernommen. 

Anteil (%) 
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Abb.35: Impfkostenübernahme (Anteil in %) 

 

2.2.3.1.6 Fahrzeughygiene 

Abbildung 36 lag die Frage zugrunde, wie oft die jeweiligen Fahrzeuginnenräume (RTW, 

KTW, BTW) desinfiziert werden. Nach einer Infektionsfahrt werden nur ¾ der Fahrzeuge 

desinfiziert, täglich wird ¼ der Fahrzeuge desinfiziert. Eine Routinedesinfektion wird für 

RTW und KTW in 64,1 % wöchentlich durchgeführt. Monatlich werden RTW und KTW in 

3,8 % bzw. 5,1 % desinfiziert (Abb.36).  

Uneinheitlich ist die Desinfektion der BTW (Behindertentransportkraftwagen), die zumeist 

für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden. Auch hier findet eine Desinfektion 

zumeist nach I-Fahrt und wöchentlich statt, in 17,4 % monatlich (Abb.36). 

 

 

Abb.36: Fahrzeugdesinfektion (Anteil in %) 

Anteil (%) 

Anteil (%) 
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Der Fahrerraum wird in 82,4 % bei jeder Innenraumdesinfektion einbezogen.  

Die Desinfektionsart bei der Routinedesinfektion ist mit großer Mehrheit die Scheuer- bzw. 

Wischdesinfektion (82,4 %). Es folgt mit 15,4 % die Ganzraumdesinfektion, mit 0,5 % die 

Griffflächendesinfektion, mit 0,34 % die Vernebelung und mit 1 % andere, nicht näher 

beschriebene Verfahren. In 0,3 % wird keine routinemäßige Desinfektion vorgenommen.  

Für die Flächendesinfektion wird in 46,4 % gebrauchfertige Desinfektionslösung 

verwendet. Die Mehrheit (53,6 %) bereitet Desinfektionslösungen selber zu. Die 

Personen, die diese Desinfektionslösung zubereiten, sind in den meisten Fällen (67,8 %) 

das Rettungsdienstpersonal (RettAss/RettSan). In 12,1 % sind dafür ausgebildete 

Desinfektoren zuständig, in 20 % ist die Zubereitung an keine fachliche Qualifikation 

gebunden. 

 

2.2.3.2 Fragebogen Wachleiter 

2.2.3.2.1 Merkmale der sich an der Analyse beteiligten Wachen 

Beteiligung: Die Umfrage unter den Wachleitern hatte eine deutlich geringere Resonanz 

als die Umfrage unter dem Personal. Insgesamt konnten 88 Antwortbögen ausgewertet 

werden. Der Fragebogen ist im Anhang 7.6 wiedergegeben. 

Auch hier zeigt sich, dass die meisten Antworten aus den Bundesländern Baden- 

Württemberg und Nordrhein-Westfalen eingegangen sind. Bis auf das Saarland sind alle 

Bundesländer vertreten (Abb. 37). 

 

Abb.37: Response der Wachleiter aus den einzelnen Bundesländern (Anteil in %) 

 

Träger: Träger der an der Umfrage beteiligten Wachen ist zu 76,8 % der Landkreis, zu 

23,2 % die kreisfreie Stadt. 

Anteil (%) 
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Wie beim ĂAntwortbogen Personalñ haben Mitglieder des DRK (42 %) am hªufigsten 

geantwortet, gefolgt von den Feuerwehren (18,5%), privaten Anbietern (11,1 %), ASB 

(9,9%), Johanniter (8,6 %), Malteser (6,2 %) und BRK (3,7 %) (Abb. 38).  

 

 

Abb.38: Responserate der einzelnen Organisationen (Anteil in %) 

 

Die meisten Rettungswachen (89,6 %) versorgen eine Stadt oder einen Landkreis mit der 

Einwohnerzahl im Bereich von 10.000 bis 500.000 (Abb. 39).  

 

 

Abb.39: Einwohnerzahl des durchschnittlich zu versorgenden Landkreises (Anteil in %) 

 




















































































































